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Abréviations

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
BK Bundeskanzlei
SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

OFAS Office fédéral des assurances sociales
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
LiMA Liste des moyens et appareils de AOS
ChF Chancellerie fédérale
ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
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Chronique générale

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Le développement des soins à domicile (Spitex) a fait l'objet d'un rapport de la part de
la Fédération suisse des services de soins infirmiers de santé publique (FSSP) qui l'a
ensuite transmis, sous forme de pétition, à la Chancellerie fédérale. En privilégiant les
soins à domicile et en ne recourant pas systématiquement à l'hospitalisation des
malades chroniques on peut, selon la FSSP, contribuer à diminuer les coûts de la santé
tout en permettant au patient de rester dans son environnement. Et celle-ci de
poursuivre en relevant que, face au vieillissement de la population et au manque de
place tant dans les hôpitaux que dans les homes, la solution des soins à domicile
deviendra indispensable. 1

PETITION / REQUÊTE / PLAINTES
DATE: 08.10.1988
STÉPHANE HOFMANN

Dies soll auch im Hinblick darauf geschehen, die galoppierende Entwicklung der
Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Da auf den Spitalsektor
annähernd 50 Prozent des Gesamtaufwandes für das Gesundheitswesen entfallen,
wurden vor allem hier Alternativen gesucht. Dabei standen die Bestrebungen um den
Ausbau der Spitex-Leistungen im Vordergrund, deren Uneinheitlichkeit und unsichere
Finanzierung Anlass zu zahlreichen Diskussionen gab. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und sprach sich dafür aus, die Spitex-
Petition des 1. Schweizerischen Spitexkongresses, die u.a. die versicherungsmässige
Gleichstellung von Spitex- und Spitalpatienten fordert, an die mit der Revision der
Krankenversicherung beauftragte Kommission weiterzuleiten. Der Nationalrat überwies
ein Postulat Fischer (cvp, LU; Po. 88.872), welches den Bundesrat ersucht, zu prüfen, ob
nicht über die Invalidenversicherung angemessene Taggelder ausbezahlt werden
könnten, da die spitalexterne Pflege von den Angehörigen grosse materielle Opfer
verlangt. Von frauenpolitischer Seite wurde befürchtet, Spitex werde das traditionelle
Frauenbild weiter zementieren und zu bedenklichen Lücken in der Altersvorsorge
derjenigen Frauen führen, die für die Pflege ihrer Angehörigen einen
Erwerbsunterbruch in Kauf nehmen. Im Rahmen der 10. AHV-Revision gibt es deshalb
auch Stimmen, die vorschlagen, Betreuungsgutschriften nicht nur für die
Kindererziehung, sondern auch für die Betreuung pflegebedürftiger und alter
Angehöriger einzuführen. 2

POSTULAT
DATE: 17.03.1989
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat hatte einen Beschluss im Sinne der Kantone gefasst, jedoch war die
Differenzbereinigung in Sachen Restfinanzierung von Pflegeleistungen damit noch
nicht abgeschlossen. Von Beginn weg war klar, dass der Nationalrat wieder Differenzen
offen lassen würde; zur Debatte standen ein Antrag der SGK-NR, den man als
«Festhalten, aber..» bezeichnen könnte, sowie ein Minderheitsantrag Heim (sp, SO) auf
Festhalten am ursprünglichen Beschluss des Nationalrates. 
Die Kommissionsmehrheit wollte den umstrittenen Passus um einen neuen Satz
ergänzen. Demnach soll der Standortkanton der Leistungserbringenden nach wie vor
die Rahmenbedingungen für die Restfinanzierung festlegen; neu war jedoch, dass
gegebenenfalls anderslautende Bedingungen in interkantonalen Vereinbarungen
definiert werden können. Damit liege das finanzielle Risiko zwar noch immer bei den
Wohnsitzkantonen, jedoch könnten bilaterale Verträge den Unsicherheiten Abhilfe
schaffen, erklärte die Kommission. Die Version des Ständerats sei hingegen nicht
tragbar, weil damit Patientinnen und Patienten möglicherweise umziehen müssten, falls
in ihrem Heimatkanton wieder Plätze in Pflegeheimen frei würden. Barbara Schmid-
Federer (cvp, ZH) sah im neuen Vorschlag eine neue Kompromisslösung und verkaufte
ihn als Schritt auf den Ständerat zu.  
Bea Heim eröffnete die Debatte im Nationalrat in der Sommersession 2017 und
unterstrich dabei die Bedeutung des Geschäftes. Man müsse sich um die Interessen der
Pflegebedürftigen kümmern und nicht um jene der Kantone. Sie erinnerte an die
Abstimmung nach der ersten nationalrätlichen Debatte, die mit 165 Stimmen
einstimmig eine Lösung hervorgebracht hatte, in der eine freie Wahl des Pflegeheims
festgelegt wurde. Dies sei einer freien Wohnsitzwahl auch im pflegebedürftigen Alter
gleichzusetzen, erklärte sie. Faktisch, so Heim weiter, bliebe es mit dem
ständerätlichen Vorschlag bei der Situation, dass nur wohlhabende Personen die

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 07.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Möglichkeit hätten, in ein ausserkantonales Pflegeheim zu ziehen, beispielsweise um in
der Nähe ihrer Angehörigen zu sein. Das Finanzierungsrisiko bliebe so bei den
Patientinnen und Patienten. Gesundheitsminister Berset gab in der Debatte zu
Protokoll, dass die Regierung die Variante des Ständerats bevorzuge. Für die
Kommission äusserte sich abschliessend Ruth Humbel (cvp, AG), die verdeutlichte, dass
die ständerätliche Lösung analog jener bei den Ergänzungsleistungen im Sinne einer
freien Wahl des Pflegeheims durch die Pflegebedürftigen nicht zielführend sei. In der
Folge zog das Plenum den Vorschlag der SGK-NR dem Minderheitsantrag Heim auf
Festhalten an der ursprünglichen Version des Nationalrats mit 132 zu 51 Stimmen (bei
einer Enthaltung) vor. 3

Médecins et  personnel soignant

Im Zuge von Strukturbereinigungen schlossen sich die Vereinigungen der
Gemeindekranken- und Gesundheitspflegeorganisationen sowie der
Hauspflegeorganisationen zum Spitex-Verband Schweiz zusammen. Dieser setzt sich
zum Ziel, koordinierend auf die Entwicklung und Förderung optimaler Spitex-Dienste
Einfluss zu nehmen, damit die verschiedenen beteiligten Berufsgruppen und Anbieter
auf Gemeindeebene zu integrierten Spitex-Diensten zusammenwachsen. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 01.01.1995
MARIANNE BENTELI

Der von alt Nationalrätin Eva Segmüller (cvp, SG) präsidierte Spitex-Verband Schweiz
wandte sich in aller Deutlichkeit gegen den Vorwurf, Spitex verursache höhere
Gesundheitskosten. Er verwies vielmehr darauf, dass von den im KVG vorgesehenen
kostendämpfenden Massnahmen bis jetzt erst der Spitex-Bereich greife, während die
Überkapazitäten im stationären Bereich nach wie vor nicht abgebaut seien. Der Spitex-
Verband drohte mit dem Referendum, falls das Parlament tatsächlich einer starren
Rationierung im Sinn der parlamentarischen Initiative Rychen zustimmen sollte (Pa.Iv.
97.402), befürwortete aber Bedarfsabklärungen und Kontrollen im Sinn der neuen
bundesrätlichen Verordnung. Eine empirische Untersuchung des Konkordats der
schweizerischen Krankenversicherer und des Spitex-Verbands Schweiz relativierte die
von einzelnen Krankenversicherern vorgebrachten Zahlen; demnach wurden lediglich
23,2% der Spitex-Dienste zu Lasten der Krankenkassen geleistet. Eine Untersuchung
des BSV zeigte, dass die von den Krankenversicherungen zu tragenden Spitex-Kosten im
ersten Jahr des neuen KVG nicht angestiegen waren 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.08.1997
MARIANNE BENTELI

Da der Nationalrat nicht auf die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE; Pa.Iv. 11.418)
«Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» eingetreten war, wollte sich
der Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) über den Weg
des Volkes Gehör verschaffen und lancierte im Januar 2017 eine Initiative mit dem Titel
«Für eine starke Pflege» (Pflegeinitiative). Damit tat er es der Hausärzteschaft gleich,
die 2009 die Hausarzt-Initiative lanciert hatte. Das Initiativkomitee war breit
abgestützt: Unter den 27 Urheberinnen und Urhebern befanden sich neben Ärztinnen
und Ärzten sowie Personen aus dem Pflegebereich zahlreiche (ehemalige)
Nationalrätinnen und Nationalräte von allen grösseren Parteien – mit Ausnahme der
FDP. 
Gefordert werden in dem offen gehaltenen Initiativtext neben der Förderung der Pflege
durch Bund und Kantone auch die Sicherstellung einer genügenden Zahl an
diplomierten Pflegefachpersonen. Gemäss den Medien erklärte die Präsidentin des SBK,
Helena Zaugg, dass man zudem eine Aufwertung des Pflegeberufes erreichen wolle, dies
unter anderem mit familienfreundlicheren Arbeitsmodellen, einem besseren Lohn
während der Ausbildung und mehr Kompetenzen. Es gelte, die pflegerische
Grundversorgung zu sichern. Dem Tagesanzeiger zufolge bedürfe es zurzeit in der
Schweiz jährlich 4'700 neu diplomierter Pflegefachpersonen, in Zukunft gar 6'000. An
einer höheren Fachschule oder Fachhochschule hätten in den vergangenen fünf Jahren
durchschnittlich aber nie mehr als 2'500 Personen abgeschlossen. Daher würden 40
Prozent der neu angestellten Pflegefachpersonen aus dem Ausland rekrutiert. Weiter
würden viele Pflegefachkräfte ihrem Beruf den Rücken kehren. Vor dem Hintergrund
der demografischen Entwicklungen dürfte sich das Problem durch eine zu niedrige
Anzahl Pflegefachkräfte zusätzlich verschärfen. 
An der Initiative kritisiert wurde die Abrechnung pflegerischer Leistungen durch die
Pflegepersonen. Insbesondere die Krankenkassen befürchteten, dass dies eine
Ausweitung verbunden mit Mehrkosten und höheren Prämien zur Folge haben könnte.
Ebenfalls auf Widerstand stiess die Initiative bei den Verbänden der Spitäler, Spitex und

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.11.2017
JOËLLE SCHNEUWLY
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Altersheime. Obwohl sie die Ziele der SBK teilten, hielten sie die Initiative nicht für
zweckmässig, da sie der Privilegierung einzelner Berufe in der Verfassung kritisch
gegenüberstünden und befürchteten, dass die Kantone Einfluss an den Bund verlieren
könnten. Die Initiative sei zu vage formuliert, was bei ihrer Auslegung Probleme
verursachen könne, und zudem gäbe es Unklarheiten bezüglich finanzieller
Konsequenzen. Daher forderten die drei Verbände einen Gegenvorschlag. 
Nach einer Sammelzeit von rund acht Monaten wurde die Initiative am 7. November
2017 bei der Bundeskanzlei eingereicht. Am 29. November 2017 gab die BK bekannt,
dass die Initiative mit 114'078 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen sei. 6

Assurances sociales

Assurance-maladie

Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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